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 Veröffentlicht am 27.01.1998

Norm

AKHB 1988 Art8 Abs3

KHVG 1994 §7 Abs1

KHVG 1994 §36 Abs1

Rechtssatz

Die in Art 8 Abs 3 AKHB 1988 genannten Höchstgrenzen widersprechen dem § 7 Abs 1 KHVG 1994, daher wurden

durch das Inkrafttreten des KHVG 1994 auch damals bestehende Verträge in Ansehung dieser Grenzen im Sinne der

neuen gesetzlichen Bestimmungen unbeschadet des Umstandes geändert, daß die AKHB 1988 im Rahmen

bestehender Verträge, soweit sie noch anwendbar bleiben, weitergelten.
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